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Verkaufsbedingungen 
 

der 
 

Fa. VISATRONIC GmbH, Dieselstr. 19, 63533 Mainhausen 
nachfolgend auch Lieferant genannt 

 
 
I. Abwehrklausel 
 
VISATRONIC GmbH liefert ausschließlich unter Berücksichtigung dieser 
Verkaufsbedingungen. Einkaufsbedingungen der Besteller werden nicht akzeptiert. 
 
II. Eigentumsvorbehalt 
 
1.  
 
Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Lieferanten bis 
zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden 
Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferanten zustehen, die Höhe 
aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20% übersteigt, wird der Lieferant auf Wunsch des 
Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben; dem Lieferanten steht 
die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen Sicherungsrechten zu. 
 
2.  
 
Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im 
gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der 
Wiederverkäufer von seinem Besteller Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das 
Eigentum auf den Besteller erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt 
hat. 
 
3.  
 
Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt seine künftigen 
Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seine Besteller mit allen Nebenrechten - 
einschließlich etwaiger Saldoforderungen - sicherungshalber an den Lieferanten ab, ohne 
dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit 
anderen Gegenständen weiter veräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis 
vereinbart wurde, so tritt der Besteller denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung an den 
Lieferanten ab, der dem vom Lieferanten in Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware 
entspricht. 
 
4. a)  
 
Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten oder mit anderen 
Gegenständen zu vermischen oder zu verbinden. Die Verarbeitung erfolgt für den 
Lieferanten. Der Besteller verwahrt die dabei entstehende neue Sache für den Lieferanten 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die neue Sache gilt als Vorbehaltsware. 
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4. b)  
 
Lieferant und Besteller sind sich bereits jetzt darüber einig, dass bei Verbindung oder 
Vermischung mit anderen, nicht dem Lieferanten gehörenden Gegenständen dem 
Lieferanten in jedem Fall Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Anteils zusteht, der 
sich aus dem Verhältnis des Wertes der verbundenen oder vermischten Vorbehaltsware zum 
Wert der übrigen Ware zum Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung ergibt. Die neue 
Sache gilt insoweit als Vorbehaltsware. 
 
4. c)  
 
Die Regelung über die Forderungsabtretung nach Nr. 3 gilt auch für die neue Sache. Die 
Abtretung gilt jedoch nur bis zur Höhe des Betrages, der dem vom Lieferanten in Rechnung 
gestellten Wert der verarbeiteten, verbundenen oder vermischten Vorbehaltsware entspricht. 
 
4. d)  
 
Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit beweglichen Sachen, so tritt er, ohne dass es 
weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für 
die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses 
des Wertes der verbundenen Vorbehaltsware zu den übrigen verbundenen Waren zum 
Zeitpunkt der Verbindung an den Lieferanten ab. 
 
5.  
Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung abgetretener Forderungen aus der 
Weiterveräußerung befugt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest 
oder begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende 
Zahlungsunfähigkeit des Bestellers, ist der Lieferant berechtigt, die 
Einziehungsermächtigung des Bestellers zu widerrufen. Außerdem kann der Lieferant nach 
vorheriger Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung 
offenlegen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der 
Sicherungsabtretung durch den Besteller gegenüber dem Besteller verlangen. 
 
6.  
 
Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat 
der Besteller den Lieferanten unverzüglich zu benachrichtigen. Bei Glaubhaftmachung eines 
berechtigten Interesses hat der Besteller dem Lieferanten unverzüglich die zur 
Geltendmachung seiner Rechte gegen den Besteller erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. 
 
7.  
 
Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferant 
nach erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung 
neben der Rücknahme auch zum Rücktritt berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über 
die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe 
verpflichtet.  
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In der Rücknahme bzw. der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes oder der Pfändung 
der Vorbehaltsware durch den Lieferanten liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der 
Lieferant hätte dies ausdrücklich erklärt. 
 
 
III. Lieferfristen 
 
1. 
 
Kommt VISATRONIC GmbH in Verzug, so kann der Besteller - sofern er glaubhaft macht, 
dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist - eine Entschädigung für jede vollendete 
Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Preises für den 
Teil der Lieferungen verlangen, der vom Verzug betroffen war. 
 
2. 
 
Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen der VISATRONIC GmbH innerhalb einer 
angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag 
zurücktritt oder auf der Lieferung besteht. 
 
 
IV. Sachmängel 
 
Für Sachmängel haftet der Lieferant, wenn: 
 
1.  
 
Die verarbeiteten Materialien vom Besteller zur Verfügung gestellt worden sind, beschränkt 
auf die Suche und Beseitigung von Montagefehlern. Können Montagefehler ausgeschlossen 
werden, so hat der Besteller dafür einzutreten, dass die Materialien auf Fehlerhaftigkeit 
überprüft und gegebenenfalls auf seine Kosten ausgetauscht werden.  
 
Eine Verpflichtung, alle Teile zurückzunehmen hat VISATRONIC GmbH nur dann, wenn ein 
Serienmontagefehler festgestellt wird. 
 
2.  
 
Wenn VISATRONIC die zur Herstellung der Bauteile benötigten Materialien geliefert hat, gilt: 
 
2.1 
Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Lieferanten unentgeltlich 
nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die einen Sachmangel aufweisen, 
sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag. 
 
2.2 
 
Mängelrügen des Bestellers haben unverzüglich schriftlich zu erfolgen. 
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2.3 
 
Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind 
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung 
nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, 
es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch und bei 
VISATRONIC GmbH bekannt.. 
 
2.4 
 
Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferanten gemäß § 478 BGB (Rückgriff des 
Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die 
gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den 
Umfang des Rückgriffsanspruchs des Bestellers gegen den Lieferanten gemäß § 478 Abs. 2 
BGB gilt ferner Nr. 3 entsprechend. 
 
 
 
V. Unmöglichkeit 
 
1. 
 
Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu 
verlangen, es sei denn, dass VISATRONIC GmbH die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. 
Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10 % des Wertes 
desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht vertragsgerecht 
verwendet werden kann. 
 
 
2. 
 
VISATRONIC GmbH haftet nicht, wenn es trotz sorgfältiger Vorprüfung zur Nichtbelieferung 
mit Materialien kommt, für die eine Ersatzbeschaffung zu wirtschaftlich vertretbaren 
Bedingungen (Mehrkosten bis zu 10 %) nicht möglich ist.  
 
 
 
VI. Schadensersatzansprüche 
 
1.  
 
Soweit nicht anderweitig in diesen Verkaufsbedingungen geregelt, sind 
Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere 
wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, 
ausgeschlossen. 
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2.  
 
Dies gilt nicht, soweit wie folgt gehaftet wird: 
 
a) nach dem Produkthaftungsgesetz, 
b) bei Vorsatz, 
c) bei grober Fahrlässigkeit von Inhabern, gesetzlichen Vertretern oder leitenden 
Angestellten, 
d) bei Arglist, 
e) bei Nichteinhaltung einer übernommenen Garantie, 
f) wegen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder 
g) wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 
 
Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf 
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht ein anderer der 
vorgenannten Fälle vorliegt. 
 
3.  
 
Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden. 
 
 
VII. Entwicklungsdienstleistungen 
 
Die Verkaufsbedingungen gelten auch, soweit Inhalt der von VISATRONIC GmbH 
geschuldeten Leistung bestimmter Entwicklungen sind. Für jede Entwicklungsdienstleistung 
werden Inhalt und Umfang schriftlich festgelegt. VISATRONIC GmbH erbringt nur in sich 
abgeschlossene Entwicklungsdienstleistung, die am Tage der Präsentation und Übergabe 
vorbehaltlich schriftlich festgehaltener Ergänzungen erbracht sind. Fortentwicklungen, 
Modifizierungen und Überarbeitungen sind neu schriftlich zu beauftragen.  
 
 
VIII. Allgemeines 
 
1. 
 
Soweit gesetzlich zulässig, vereinbaren die Parteien als Gerichtsstand Darmstadt. 
 
2. 
 
Dieser Vertrag einschließlich seiner Auslegung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (CISG).  
 
3.  
 
Sollten sich einzelne obiger Bestimmungen als rechtsunwirksam erweisen, so berührt dies 
die Geltung der übrigen Bestimmungen nicht. Die ungültige Bestimmung ist durch eine zu 
ersetzen, die beiden Parteien unter Berücksichtigung der ursprünglichen Formulierung 
zumutbar ist.  
 


